Schulungsunterlagen IHK Lehrgang Wirtschaftsfachwirt 10/08 - Regensburg

Nur zu Schulungszwecken und interner Gebrauch - Weitergabe nicht erlaubt

Lösungsvorschläge

Aufgabe 26:

a) Es liegen 3 Rechtsgeschäfte vor

· Kaufvertrag über den PKW (Verpflichtungsgeschäft) 1P

· Übereignung PKW (Erfüllungsgeschäft) 1P

· Übereignung Geld (Erfüllungsgeschäft) 1P

b)  Der Verkäufer wird verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben 1P 

und ihm das Eigentum daran zu verschaffen; 1P 

der Käufer ist verpflichtet, den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. 1P

Aufgabe 27:

Zu 1:

Ernst hat keinen Anspruch auf Lieferung eines mangelfreien neuen PKW, weil Kurt diese Art der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3, Satz 1 BGB zu Recht verweigert hat, weil sie für ihn nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist und weil diese kleine Reparatur dem Ernst keine erheblichen Nachteile bringt, § 439 Abs. 3, Satz 2 BGB. Ernst ist daher auf die andere Art der Nacherfüllung, nämlich die Beseitigung des Mangels beschränkt,' § 439 Abs.3, Satz 3, 1. Halbsatz BGB.

Zu 2:

Kurt war nach § 433 Abs. 1 Satz 2 verpflichtet, den PKW frei von Sachmängeln zu liefern, was nicht der Fall war. Er hat daher eine Verpflichtung aus dem Schuldverhältnis verletzt, so dass er nach § 280 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet ist. Hätte Kurt den PKW mängelfrei geliefert, wären dem Ernst keine Taxikosten entstanden, so dass diese als Mangelfolgeschaden von Kurt zu ersetzen sind.

Aufgabe 28:

Ein Anspruch des B auf Verzugszinsen könnte sich aus § 288 I BGB (1P) ergeben.

Gem. § 286 I S. 1 BGB kommt der Schuldner einer fälligen Leistung mit der Mahnung in Verzug. Hier war die Zahlung der A gem. § 641 I S. 1 BGB mit der Abnahme fällig. (2P)

Anhaltspunkte für ein mangelndes Vertretenmüssen sind nicht (1P) ersichtlich. Die Mahnung 12 Tage nach Fälligkeit setzte A demnach in Verzug. (1P)

B kann von A ab dem Zeitpunkt des Zugangs

Aufgabe 29:

Franz hat gegen Anton Anspruch auf Schadensersatz gem. §823 I, (1P) denn es wurde das Eigentum (Moped) des Franz widerrechtlich und schuldhaft verletzt. (1P)

Bei Franz ist ein Schaden eingetreten; er hat Anspruch auf Ersatz (1P) nach § 249 BGB. (1P)

b) Die Verjährung der Schadenersatzansprüche richtet sich nach §§ 195,199 I BGB

Sie beginnt nach § 199 I BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist gem. § 199 I, Nr. 1 BGB (1P) und Franz von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen, § 199 I, Nr. 2 BGB. (1P)

Die Verjährungsfrist des § 195 BGB begann daher mit Jahresschluss (mit Ablauf des 31.12.2002) zu laufen. (1P)

Die Ansprüche des Franz verjähren mit Ablauf des 31.12.2005. (1 P)

Aufgabe 30:

a) Rechtsfähigkeit: Die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein (1 P)

Geschäftsfähigkeit: Die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte in eigenem Namen rechtsverbindlich eingehen zu können (1 P)

b) Die Rechtsfähigkeit beginnt mit der Vollendung der Geburt bei natürlichen Personen (1 P) oder bei juristischen Personen mit der Eintragung im Register (1 P)

Aufgabe 31:

1. Nichtigkeitsgründe:

· Verstoß gegen die guten Sitten, § 135 BGB

· Geschäftsunfähigkeit, § 105 BGB

· Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot, § 134 BGB

· Formmangel, § 125 BGB

· Scheingeschäft, § 117 BGB

· mangelnde Ernstlichkeit, § 118 BGB

· geheimer Vorbehalt, § 116 BGB

2. Anfechtbarkeit:

· Irrtum, § 119 BGB

· arglistige Täuschung, § 123 Abs. 1 BGB

· widerrechtliche Drohung, § 123 Abs. 1 BGB

· falsche Übermittlung, § 120 BGB

Aufgabe 32:

Hinsichtlich des Regals:

Es liegt ein Kaufvertrag gemäß § 433 BGB vor(1 P). Die Kaufsache ist mit einem Sachmangel behaftet; § 434 Abs. 2 Satz 2 BGB liegt hier nicht vor, da die Sache trotz fehlerhafter Anleitung richtig montiert wurde (2P). Hier fehlt es an der vereinbarten Beschaffenheit ( § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB) (1 P). Demzufolge hat H das Recht auf Nachbesserung gemäß § 437 Nr. 1 BGB (1 P), weiches gemäß § 439 Abs. 1 BGB durch Beseitigung des Mangels oder durch Nachlieferung erfüllt werden kann (1 P).

Hinsichtlich des Fernsehers:

Sachmangel der Kaufsache Regal (Begründung wie oben) (1 P). Hier liegt ein sog. Mangelfolgeschaden vor (1 P), da der Schaden nicht am Regal selbst, sondern am Eigentum des H (Fernseher) entstanden ist. Gemäß § 437 Nr. 3 i.V.m. § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB kann H Ersatz des Schadens verlangen (1P).

Aufgabe 33:

a) In Bayern werden Mahnbescheide beim Zentralen Mahngericht in Coburg beantragt (1 P). Wenn nicht innerhalb von zwei Wochen ein Widerspruch gegen den Mahnbescheid erfolgt (1 P), kann ein Vollstreckungsbescheid (1 P) beantragt werden (1 P).

b) Klage (1P); Landgericht München (2P)
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